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Antrag
der Abg. Katrin Schütz u. a. CDU

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft

EU-Dienstleistungsrichtlinie: Einheitlicher Ansprechpartner

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1.	�wie viele Einheitliche Ansprechpartner (EA) es derzeit in Baden-Württemberg 
gibt; 

2.	�wie die Inanspruchnahme der EA auf die einzelnen Ansprechpartner im Land 
verteilt ist; 

3.	�wie viele Anfragen von inländischen und wie viele von ausländischen Interes-
senten gestellt wurden; 

4.	welche Berufssparten angefragt wurden;

5.	�wie viele Beratungen der Kammern und der Kommunen zur tatsächlichen Grün-
dung oder Übernahme führten und ob es hierbei Unterschiede gibt;

6.	�ob sich aufgrund der Möglichkeit des Dienstleisters, zwischen den EA zu wäh-
len, Zuständigkeitsüberschneidungen bzw. Kompetenzkonflikte zwischen Kam-
mern und Stadt- oder Landkreisen ergeben haben;

7.	�welche Vorgänge elektronisch abgewickelt werden können und welche bürokra-
tische Entlastung sich durch den EA ergeben hat, mit Angabe, ob es Erkenntnis-
se gibt, wie die verschiedenen Verfahren künftig vereinfacht werden können;

8.	�welche Verfahrensverbesserungen durch die Zusammenarbeit zwischen Kam-
mern und Kommunen entstanden sind; 
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9.	�ob es bereits einen Systemvergleich zur Umsetzung der EU-Richtlinie in den 
verschiedenen Bundesländern sowie über die Resonanz der beteiligten Parteien 
(EA und Unternehmer) gibt. 

14. 06. 2011 

Schütz, Gönner, Herrmann, Wolf, Dr. Löffler, Mack, Paal, Jägel, 
Hollenbach, Kößler, Wald CDU

B e g r ü n d u n g

Die EU-Mitgliedstaaten müssen laut EU-Dienstleistungsrichtlinie Maßnahmen 
treffen, um die Aufnahme und Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten für aus-
ländische wie für inländische Dienstleistungserbringer deutlich zu erleichtern. Als 
wichtiges Instrument wurde hierfür der „Einheitliche Ansprechpartner“ (EA) ein-
geführt. Der EA soll eine Kontaktstelle bzw. -person zur Verfügung stellen, über 
die alle Verfahren und Formalitäten abgewickelt werden können. In Baden-Würt-
temberg ist es dem Antragsteller freigestellt, ob er eine Kammer oder einen Stadt- 
oder Landkreis als EA auswählt. 

Nach knapp eineinhalb Jahren Laufzeit ist es wichtig zu überprüfen, ob die Ver-
waltungsprozesse effizient und kundenorientiert umgesetzt wurden und wie gut 
das baden-württembergische Modell funktioniert bzw. von den Beteiligten ange-
nommen wird. 

Es stellt sich auch die Frage, wie wir im Vergleich zu den anderen Bundesländern 
stehen und wie sich die Fallzahlen entwickelt haben. 

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 3. August 2011 Nr. 4290.400 nimmt das Ministerium für  
Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium zu dem  
Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. �wie viele Einheitliche Ansprechpartner (EA) es derzeit in Baden Württemberg 
gibt;

Mit dem Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner in Baden-Württemberg (EAG 
BW) erfolgte die Einrichtung der EA bei den 30 Wirtschaftskammern und Kammern 
der Freien Berufe in Baden-Württemberg (12 Industrie- und Handelskammern,  
8 Handwerkskammern, 4 Rechtsanwaltskammern, 3 Steuerberaterkammern, Ar-
chitektenkammer, Ingenieurkammer und Landestierärztekammer). Daneben wur-
de mit dem EAG BW für die Land- und Stadtkreise die Option geschaffen, die 
Aufgabe des Einheitlichen Ansprechpartners auf freiwilliger Basis zu überneh-
men. Von dieser Option haben 39 Land- und Stadtkreise Gebrauch gemacht. In 
5 Landkreisen (Neckar-Odenwald-Kreis, Ortenaukreis, Ravensburg, Rottweil und 
Schwarzwald-Baar-Kreis) wurde auf die Option zur Übernahme der EA-Aufgabe 
verzichtet.

Zusammengenommen sind somit aktuell 69 Einheitliche Ansprechpartner in Ba-
den-Württemberg tätig.
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2. �wie die Inanspruchnahme der EA auf die einzelnen Ansprechpartner im Land 
verteilt ist;

Für die Beantwortung dieses Antrages wurden die EA um Übermittlung der 
entsprechenden Informationen gebeten. Die Kammer-EA haben hierzu eine ge-
meinsame Stellungnahme übermittelt. Von den Kreis-EA haben 10 EA auf eine 
Stellungnahme verzichtet (Alb-Donau-Kreis, Biberach, Böblingen, Heidenheim, 
Hohenlohekreis, Ludwigsburg, Rhein-Neckar-Kreis, Sigmaringen, Stuttgart und 
Waldshut).

21 weitere Kreis-EA haben mitgeteilt, dass bislang keine oder eine sehr geringe 
EA-Inanspruchnahme (bislang weniger als 10 Anfragen im dienstleistungsricht-
linienrelevanten Bereich) stattgefunden habe (Calw, Emmendingen, Enzkreis, 
Esslingen, Freudenstadt, Göppingen, Heidelberg, Landkreis Heilbronn, Landkreis 
Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Main-Tauber-Kreis, Ostalbkreis, Pforzheim, Rast-
statt, Reutlingen, Schwäbisch Hall, Tübingen, Tuttlingen, Ulm und Zollernalb-
kreis).

Auch aus der gemeinsamen Stellungnahme der Kammern ist zu entnehmen, dass 
die EA-Inanspruchnahme bei den 10 Kammern der Freien Berufe (4 Rechtsan-
waltskammern, 3 Steuerberaterkammern, Architektenkammer, Ingenieurkammer 
und Landestierärztekammer) sehr niedrig ist.

Aus den Stellungnahmen der Einheitlichen Ansprechpartner wurden die nachfol-
genden Ergebnisse zusammengefasst.

Die acht Handwerkskammern wurden bislang insgesamt in 1.010 Fällen als Ein-
heitlicher Ansprechpartner mit der Verfahrensabwicklung beauftragt. Der Schwer-
punkt der Inanspruchnahme liegt im Bereich der Koordination von Verwaltungs-
verfahren und Formalitäten. Die Abwicklung der Verfahren erfolgt über das im 
Handwerk eingesetzte digitale Formularcenter mit Metaformular als Internetappli-
kation. Die Informationsanfragen sind deutlich höher als die Fallzahlen zur Ver-
fahrensabwicklung.

Die Kammern der Freien Berufe wurden bisher nur vereinzelt in Anspruch ge-
nommen, wobei sich die Anfragen in der Regel nur schwer von Auskünften der 
Kammern als zuständige Stelle unterscheiden ließen.

Die zwölf baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) ha-
ben seit Inkrafttreten des EAG BW bis 31. Mai 2011 bei zurückhaltender Zählung 
insgesamt 1.126 Informationsanfragen als EA bearbeitet. Es ist jedoch zu vermu-
ten, dass die Zahl der bearbeiteten EA-Informationsanfragen bei den IHKs tat-
sächlich höher liegt, da insbesondere Beratungen im Bereich Existenzgründungen 
mitunter EA-relevant sind, aber nicht immer als solche erfasst werden.

Addiert man die Zahlen für die Kreis-EA, so sind rd. 500 Anfragen im dienstleis-
tungsrichtlinienrelevanten Bereich zu verzeichnen. In rd. 25 Fällen erfolgte eine 
Verfahrensabwicklung – davon drei auf elektronischer Basis.

Über das Dienstleistungsportal des Landes service-bw sind bislang nur wenige 
Kontakte zu einem EA vermittelt worden. Im ersten Quartal 2011 waren insgesamt 
fast 30.000 Seitenzugriffe auf für die EU-Dienstleistungsrichtlinie relevante In-
formationstexte (Selbständigkeit online, Gewerbe, Freiberufler) und Verfahrensbe-
schreibungen in service-bw (ohne Zugriffe auf die entsprechenden, in kommunale 
Internetseiten integrierten Informationen) zu verzeichnen.

3. �wie viele Anfragen von inländischen und wie viele von ausländischen Interes-
senten gestellt wurden;

Die Anfragen an die Handwerkskammern stammen weit überwiegend von In-
ländern und teilweise auch von Ausländern mit Wohnsitz in Deutschland. In rd.  
5 Prozent der Fälle liegt ein grenzüberschreitender Sachverhalt zu Grunde.

Für die Kammern der Freien Berufe ist hierzu noch keine Aussage möglich.
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Etwa 10 Prozent der Anfragen, die die Industrie- und Handelskammern bislang als 
EA erhielten, stammen von ausländischen Interessenten. Ganz überwiegend wer-
den die Informationsangebote des EA von inländischen Dienstleistungserbringern 
wahrgenommen. Vereinzelte Anfragen stammen auch von Deutschen, die aktuell 
im Ausland ansässig sind.

Ein ähnliches Bild liefert die Abfrage bei den Kreis-EA. Bei den genannten Fall-
zahlen überwiegt auch hier eindeutig der Inländeranteil. Einen über 10 Prozent lie-
genden Anteil von ausländischen Interessenten bei einer mindestens zweistelligen 
Interessentenanzahl verzeichnen nur Mannheim (32 Prozent) und der Bodensee-
kreis (31 Prozent Ausländer insgesamt, davon 46 Prozent mit Wohnsitz Inland und 
54 Prozent mit Wohnsitz Ausland).

4. welche Berufssparten angefragt wurden;

Die Anfragen an die Handwerkskammern verteilen sich auf alle Handwerke und 
Gewerbe der Handwerksordnung, wobei die meisten Fälle im Baugewerbe aufge-
treten sind. Für die Kammern der Freien Berufe ist hierzu keine Aussage möglich.

Die EA-relevanten Anfragen bei den Industrie- und Handelskammern stammen im
Schwerpunkt aus den Branchen Hotellerie und Gastronomie sowie Handel (Ein-
zel-, Groß- und Außenhandel, Online-Handel).

Die Kreis-EA benennen gewerberechtliche Fälle als Schwerpunkt. Häufig genannt 
wurden hierbei die Immobilienmakler sowie Finanzdienstleister nach § 34 c der 
Gewerbeordnung, das Baugewerbe und die Gastronomie.

Die Zugriffe auf Informationsseiten im Portal service-bw konzentrieren sich auf 
Informationen zu den Themen Gewerbeanzeige, Handelsregister, Gewerbezentral-
register, Handwerksrolle, Reisegewerbekarte und Gastronomie.

5. �wie viele Beratungen der Kammern und der Kommunen zur tatsächlichen Grün-
dung oder Übernahme führten und ob es hierbei Unterschiede gibt;

Belastbare Fallzahlen hierzu sind den Ausführungen der EA nicht zu entnehmen. 
In der Regel wird auf Schätzungen verwiesen.

So ist der Kammerstellungnahme zu entnehmen, dass ca. 75 Prozent der inten-
siven Beratungen durch die Handwerkskammern im Rahmen der EA-Tätigkeit 
tatsächlich zur Gründung, Betriebsübernahme oder Unternehmensänderung (z. B. 
Rechtsformwechsel) führen würden. Bei den IHKs würden etwa 70 Prozent der 
umfassenden Beratungen als EA tatsächlich in Existenzgründungen oder Betriebs-
übernahmen münden.

Für die Kammern der Freien Berufe und die Kreis-EA ist hierzu keine Aussage 
möglich.

6. �ob sich aufgrund der Möglichkeit des Dienstleisters, zwischen den EA zu wäh-
len, Zuständigkeitsüberschneidungen bzw. Kompetenzkonflikte zwischen Kam-
mern und Stadt- oder Landkreisen ergeben haben;

8. �welche Verfahrensverbesserungen durch die Zusammenarbeit zwischen Kam-
mern und Kommunen entstanden sind;

Weder von den Kammern noch von den Kreisen werden Kompetenzkonflikte ge-
nannt. Allerdings wird in den Stellungnahmen zu Recht darauf verwiesen, dass die 
geringe Inanspruchnahme des EA als Verfahrensmittler eine sehr schmale Beurtei-
lungsbasis darstelle.

In einigen Fällen wird erwähnt, dass die Zusammenarbeit zwischen Kammern 
und Kommunen schon in der Vergangenheit auf regionaler Ebene gut funktioniert 
habe (z. B. bei bestimmten gewerberechtlichen Fragen und bei Ansiedlungen) bzw. 
durch die Einrichtung von speziellen EA-Arbeitskreisen intensiviert worden sei. 
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7. �welche Vorgänge elektronisch abgewickelt werden können und welche bürokra-
tische Entlastung sich durch den EA ergeben hat, mit Angabe, ob es Erkennt-
nisse gibt, wie die verschiedenen Verfahren künftig vereinfacht werden können;

Die IT-Umsetzung der Informationsbereitstellung und elektronischen Verfahrens-
abwicklung nach Artikel 7 und 8 der Dienstleistungsrichtlinie wurde in Baden-
Württemberg über das Dienstleistungsportal des Landes „service-bw“ realisiert. 
Zu allen relevanten Verfahren wurden entsprechende Beschreibungen als Informa-
tionsbasis hinterlegt. Die Verknüpfung der Angaben des Dienstleisters zum Nie-
derlassungs- bzw. Tätigkeitsort mit der Spezifizierung seiner Dienstleistung über 
einen Katalog von über 1.200 Berufen und Tätigkeiten ermöglicht eine fallspezifi-
sche elektronische Verfahrensabwicklung. Die dafür entwickelten Prozessmodelle 
bündeln jeweils alle für die Aufnahme der jeweiligen Tätigkeit relevanten Verfah-
ren und steuern die elektronische Vorgangsbearbeitung.

Diese bildet einen geschützten virtuellen „Arbeitsraum“, in den Dienstleistungs-
erbringer, Einheitliche Ansprechpartner und zuständige Stellen Anträge und An-
zeigen samt den notwendigen Unterlagen, Bescheide und sonstige fallbezogene 
Informationen einstellen können. Diese E-Government-Funktionalitäten wurden 
seit dem Start der ersten Ausbaustufe zum Jahresbeginn 2010 kontinuierlich wei-
terentwickelt.

Grundlage für das Leistungsspektrum der elektronischen Verfahrensabwicklung 
ist die im Fachrecht angeordnete neue Verfahrensart „Einheitliche Stelle“ nach 
dem Verwaltungsverfahrensrecht in Verbindung mit dem EAG BW. Aus dem 
Bundesrecht sind im richtlinienrelevanten Verfahrensspektrum des Einheitlichen 
Ansprechpartners insbesondere die Gewerbeordnung, die Handwerksordnung so-
wie umweltrechtliche Regelungen zu nennen. Auf Landesebene wurde mit dem 
Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie (DLR-G BW) das Verfahren 
„Einheitliche Stelle“ im relevanten Landesrecht angeordnet, wie z. B. in der Lan-
desbauordnung für die Bauvorlagenberechtigung. Hinzu kommt eine Reihe von 
geänderten Verordnungen (z. B. Bauprüfverordnung für die Anerkennung von  
Prüfingenieuren). Insgesamt können somit rund 130 Verfahren über den Einheitli-
chen Ansprechpartner abgewickelt werden.

Hinsichtlich der potenziellen Bürokratieentlastung durch die Einschaltung eines 
EA wird in der Mehrzahl der EA-Stellungnahmen auf mangelnde Erfahrungswerte 
aufgrund der geringen Inanspruchnahme verwiesen. In Einzelfällen wird das gute 
Informationsangebot in service-bw als Bürokratieentlastung bewertet. Ansonsten 
überwiegen kritische Stellungnahmen, die weder auf der Verwaltungsseite noch 
auf Seiten der Wirtschaft eine messbare nutzensteigernde Wirkung des EA-Sys-
tems feststellen können. Auf diese ausbleibende nutzensteigernde Wirkung wird 
auch die geringe Inanspruchnahme der EA und der elektronischen Verfahrensab-
wicklung zurückgeführt.

Allerdings wird in einzelnen EA-Stellungnahmen auch angeführt, dass möglicher-
weise die nutzensteigernde Wirkung einer elektronischen Verfahrensabwicklung 
überschätzt worden sei. So wird darauf verwiesen, dass der Bedarf nach persönli-
cher und fundierter Beratung weitaus höher sei als der Wunsch nach einer behörd-
lichen bzw. IT-gestützten Verfahrensbegleitung. Darüber hinaus wird vermutet, 
dass die elektronische Verfahrensabwicklung über ein Portal kaum die Flexibilität 
erreichen könne, wie dies mit Hilfe der bewährten und von den Dienstleistern nach 
wie vor bevorzugt genutzten Kommunikationsmittel (Telefon, Brief, E-Mail) mög-
lich sei.

Bei den kritischen Stellungnahmen wird als häufigster Grund für die ausbleibende 
nutzensteigernde Wirkung der Sachverhalt angeführt, dass viele Verfahren nach 
wie vor kaum vollständig online abgewickelt werden könnten und die Online-Ver-
fahrensabwicklung kompliziert und wenig benutzerfreundlich sei.

Dies hänge in erster Linie mit den rechtlichen Vorgaben zur Gestaltung der rele-
vanten Verfahren zusammen. Diese gründen vielfach in klassischen Verfahrens-
grundsätzen und berücksichtigen noch nicht vollständig die mit der Entwicklung 
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des Internet gegebenen Möglichkeiten. Bereits bei einer schlichten Gewerbean-
zeige, dem häufigsten Verwaltungsverfahren, sei, so die Stellungnahmen, eine 
vollständige Online-Abwicklung (ohne Medienbrüche) kaum möglich. Damit eine 
Gewerbeanzeige rechtswirksam vorgenommen werden kann, verlange das Gewer-
berecht die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signa-
tur. Im ersten Fall müsse das Formular ausgedruckt, unterschrieben und übermittelt 
werden. Der zweite Fall komme nur sehr selten zum Tragen, weil kaum ein Unter-
nehmen über eine elektronische Signaturkarte verfüge.

Für das Gewerbeanzeigeverfahren sind allerdings Vereinfachungen absehbar. So 
wurde mit dem am 17. Juni 2011 im Bundesrat beschlossenen Gesetz zur Ände-
rung gewerberechtlicher Vorschriften eine Ermächtigungsgrundlage für den Erlass 
einer Rechtsverordnung zur Ausgestaltung des Gewerbeanzeigeverfahrens einge-
fügt. Bei der nun anstehenden Ausgestaltung der Rechtsverordnung sollen nach 
Auskunft des zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums alle Möglichkeiten zur 
Erleichterung der elektronischen, medienbruchfreien Übermittlung der Gewerbe-
anzeige überprüft werden.

Neben einer verbesserten und kundenfreundlicheren elektronischen Abwicklung 
bereits in service-bw integrierter Verfahren wird von einigen EA auch eine Aus-
dehnung des EA-Verfahrensspektrums auf typische Existenzgründungsverfahren 
jenseits der Verpflichtungen der Dienstleistungsrichtlinie gefordert. Als Weiter-
entwicklungsvision fungiert hier eine Anlaufstelle Existenzgründung, die Kompe-
tenzen der Orientierungs-, Verfahrens- und Förderberatung mit der tatsächlichen 
Abwicklung aller gründungsrelevanten Verfahren einschließlich der Förderan-
tragsstellung zusammenführt.

Die elektronische Verfahrensabwicklung erfolgt bei den Handwerkskammern über 
ein digitales Formularcenter mit Metaformular. Zentrale Verfahren im Rahmen der 
EA-Tätigkeit der Handwerkskammern sind, neben der Eintragung in die Hand-
werksrolle, das Gewerbeanzeigeverfahren. Als Mehrwert für den Gründer können 
über die Handwerkskammern weitere Verfahren abgewickelt werden, die über den 
EA-Pflichtenkatalog hinausgehen. Hierzu gehören folgende Verfahren, die prak-
tisch bei jeder Unternehmensgründung im Handwerk gesetzlich vorgeschrieben 
sind: Anmeldung Finanzamt (steuerlicher Erfassungsbogen), Anmeldung bei der 
zuständigen Berufsgenossenschaft als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, 
Anmeldung bei der gesetzlichen Rentenversicherung, Beantragung einer Betriebs-
nummer, Beantragung eines Institutionskennzeichens, Abgabe einer firmenrechtli-
chen Stellungnahme gegenüber dem Registergericht.

Der gemeinsamen Stellungnahme der Kammern ist zu entnehmen, dass die Fall-
zahlen von service-bw über eine Verknüpfung des im Handwerk eingesetzten  
digitalen Formularcenters mit service-bw gesteigert werden könnten. Vorausset-
zung dafür wäre eine Schnittstelle, sodass über das Formularcenter im Handwerk 
das Online-Verfahren auf service-bw ausgelöst würde.

Ähnliches gelte nach Aussagen der Kammern auch für das Antragsverfahren bei 
Rechtsanwälten im Rahmen des Zulassungswesens, welches zumindest teilweise 
elektronisch abgewickelt würde.

In den Stellungnahmen der Kreis-EA finden sich konkrete Erweiterungswünsche 
hinsichtlich der elektronischen Verfahrensabwicklung für Anträge auf Ausstellung 
eines Führungszeugnisses. Da der überwiegende Teil der Kommunen die Verfah-
rensinformationen von service-bw in ihren Internetauftritt eingebettet hat, wird es 
aus Servicegesichtspunkten für erforderlich gehalten, wenn aus der kommunalen 
Homepage heraus die Möglichkeit zur elektronischen Antragsstellung angeboten 
würde.
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Weitere Anregungen zur Verbesserung des EA-Systems, die sich den Ausführun-
gen der Kreis-EA entnehmen lassen, sind:

• �Schaffung einer zusätzlichen zentralen Anlaufstelle für ganz Baden-Württemberg 
für Fragen des deutschen Arbeits-, Steuer- und Sozialrechts, weil Unternehmen 
aus dem Ausland vor einer Gründung/Gewerbeanmeldung erst einmal grund-
sätzliche Fragen in diesen Bereichen hätten. Diese zentrale Stelle könnte zudem 
durch Leitfäden etc. die Informationsversorgung der EA verbessern und dadurch 
eine größere Homogenität der EA-Fallbearbeitung erreichen.

• �Durchführung einer landesweiten Werbekampagne des Landes in Bezug auf EA 
und service-bw.

• Zusätzliches Sprachenangebot für ausländische Interessenten.

9. �ob es bereits einen Systemvergleich zur Umsetzung der EU-Richtlinie in den 
verschiedenen Bundesländern sowie über die Resonanz der beteiligten Parteien 
(EA und Unternehmer) gibt.

Derzeit sind keine belastbaren Studienergebnisse bekannt, die einen Systemver-
gleich der einzelnen Umsetzungsmodelle zum EA in den Bundesländern bieten.

Einen groben Eindruck über die EA-Resonanz in den Bundesländern konnte bis-
lang nur auf Basis der Mitgliedschaft des Ministeriums für Finanzen und Wirt-
schaft in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Umsetzung der Dienstleistungsrichtli-
nie“ unter Leitung des Bundeswirtschaftsministeriums gewonnen werden. Danach 
ist in allen Bundesländern – unabhängig von den konkreten Verortungsstrukturen 
(zentraler Landes-EA, rein kommunaler EA, reines Kammermodell etc.) – eine 
relativ verhaltene Nachfrage nach den EA-Leistungen und nach der elektronischen 
Verfahrensabwicklung festzustellen. Auch in den anderen Ländern dominieren rei-
ne Informationsanfragen mit eindeutigem Inländerschwerpunkt. Eine Ausnahme 
stellt in diesem Zusammenhang Bayern dar, da hier der Einheitliche Ansprech-
partner nur für EU-Ausländer eingerichtet wurde. Bei den Informationsanfragen 
entfällt ein hoher Anteil auf Fragestellungen aus dem nicht richtlinienrelevanten 
Bereich.

Die quer über alle Organisationsmodelle verhaltene EA-Nachfrage in Deutschland 
legt nahe, dass das EA-Optimierungspotenzial nicht primär im Organisationsmo-
dell, sondern eher im EA-Leistungsumfang und bei der elektronischen Verfahrens-
abwicklung zu suchen ist.

Daher sollten bei der nach § 8 EAG BW pflichtigen Evaluierung der baden-würt-
tembergischen Einheitlichen Ansprechpartner bis Ende 2012 nicht nur die Struk-
turmerkmale der EA (Personal, Kosten, Ausstattung etc.) und eine über alle EA 
vergleichbare Fallzahlenermittlung im Vordergrund stehen. Im Fokus muss vor 
allem der Verbesserungs- und Weiterentwicklungsbedarf aus Kundensicht bleiben.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein erheblicher Anteil der in den 
EA-Stellungnahmen angesprochenen Verbesserungsvorschläge nur dann realisiert 
werden kann, wenn entsprechende Rechtsänderungen auf Bundesebene erreicht 
werden.

In Vertretung

Rust
Staatssekretär


